
Mi

Mitfellungen
An dieser Stelle werden Anfragen die Redaktion erledigt die
allgemeınes Interesse beanspruchen können; S1€e€ ınd Urc. ein ern-

hen ) gekennzeichnet
(Können Pfarrer VOoO Amtıs pensioniert werden

Staatlıche Gesetze, besonders der neuesie eıt kennen weit-
gehenden aße amiswegıge Pensionlerungen Vo Angestellten
G1ibt was derartıges auch qauf dem Gebiete des kanonischen
Rechtes? Oder mıt anderen W orten Kann C111 Pfarrer dessen
Amtsführung ach der Anschauung des zuständıgen Bischö{f-
liıchen ÖOÖrdinarlates eiINe unzulängliche geworden ist Vo mts

den Ruhestand Verseiz werden? Neıin Es annn nach
Ca  > 475 der Bischof dem unfähig gewordenen Pfarrer
ohnewelters ar die Selite geben; ann ferner das
Verfahren ach Ca  —; 2147 für 1116 amotio parochı eingeleıtet
und Verlauf desselben dıe Entfernung und Pensionlierung
ausgesprochen werden. ıne amtswegige Pensionierung ohne
Verfahren aber ist dem kanonischen Rechte Tem :

Daz Prof Dr Joh [arıng

ar das Vermögen der Filialkirche für die Mutterkirche
verwende werden An un für sich ist eiNe solche Verwen-
dung nıcht Denn Fıhalkırche un Mutterkirche sind
verschıedene Juristische Personen un! SOM auch eısene Ver-
mögenssubjekte, doch können untier Umständen Billıgkeiıtsgrunde
für e1Ne solche Vermögenstransaktion sprechen Es ist vielleicht
die Pfarrkirche aAr verfügt HNUr ber ]  T  S Vermögen, wäh-
rTend die Fıliale reich ist azu kommt etwa och die Tatsache,
daß die Seelsorge, auch der Fılialısten, auf der arr-
kırche lastet Sind diıe Erhaltungskosten für die Fiıliale aus den
Erträgnissen mehr als edeck unterliegt ohl keinem Be-
denken, ach Maßgabe des Can 1532 God JUTr Can ec1inNne Ver:®
außerung (Schenkung) VO der Filialkirche dıie Pfarrkırche
vorzunehmen Im österreichischen Partikularrecht ist e1INe solche
Mılfeleistung ormlıc. vorgesehen So el Stey-
riıschen Kırchenkonkurrenzgesetz VO 258 PT1 1564 B
Nr Es ıst ZUu  d Bedeckung der Kosten al der Pfarrkirche
das entbehrliche freie Einkommen des betreifenden Gotteshau-
sSec5s und eın besonderes Übereinkommen entgegensteht
auch der dazugehörigen Filialkırchen verwenden.
LEbenso das Konkurrenzgesetz für Vorarlberg, 25 Junı1 1863,
L.-G.-Bl. Nr. 48, 8 2.
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